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Herrn Landrat
Reiner Wegner
o.V.i.A.

Hildesheim, 04.04.201 3

Anfrage gem. § 18 Geschäftsordnung;
Regiomles Baumprdmlngsprqgramm

Sehr geehrter Hen Landral Wegner,

das Landes-Raumordnungsprograrnm enthält db al§erneine Vorgabe "Bei der
Energiegewinnung und -verteilung sind die Versorgungssicherheit, Preisgünstigkeit,
Verbraucherheundlichkeit, Effizienz und Umweltverträglicfikeit zu berücksichtigen.

Bedeutsam für die FlächennuEungsplanung der Gemeinden sird u. a. die irn Regionalen
Raumordnurgspfilgrämm {RROP} ausgewiesenen Vorrarqgebiete zur Nutzung &r
Windenergie wegen ihrer z. T. großflächigen Auswirkungen aul die Umwelt. Zu
berücksichtlgen sind dabei nicht nur die Selange des Landschaftsbilk, des Natur- und
Tierschutzes, sondern auch die der Menschen in den angrenzenden Wohnbebauungen, die
Planungsrnqlichkeiten dEr Gemeinden zur weiteren Erschließung von Bauland für Wohnen
urd Gewerbe sowirt die Wertentwicltlung von Grundstücken urd Gebäuden irn UmfeH von
Windenergieanlagen.
ln rrerschi€denen Ländern sind daher Veruralturgsvorschriften erlassen worden, damit bei
den Raumphnungen alle berechtigten lnteressen nach fachlich einheitlichen Kriterien
abgewogen werden.

lm vorliegenden Entwurf des RROP für den Landkreis Hildeshaim ist bei den über den
gmamten Planungsraum verteilten Windkraftanlagen (insgesarnt 20 Standorte mit einer
Göße von insgesamt 544 h) ohne eine Beschränkung deren Höhe generellein Abstand von
nur 750 m andschen den Anlagen und der Wohnbebauung vorgesehen. @en diese
Planungen sind in der Bevökerung z. T. ertrebliche Bdenken vorgetrepn rryorden - zuma!
neue Windkraftanlagen eine Höhe von ca- 200 m haben können.

Die Bürgerinnan und Bürger können sich bei Bedenken insoweit u. a. auf die als Anlage
beigefügten 'Empfehlungen zur Festlegung von Vorrang- oder Eignungsgebieten für die
ItÜinderergienutzung' des Nbdersächsisches Ministerium lür den ländlicien Raum,
Emährung, Landwirtschaft und VerbraucherschuE an die Träger der Regionalplanung vom
26.01.2004 berufen. Darin heißt es u. a.:
.Die besondere Ger*ictrtung der Wndenergienutzung, die der Ges*gebr durch den
Privilegierungstatbestand des § 35 Abs. 3 BauGB geschaffen hat, aadngt nicht dazu, iede
Fläche, die grundsätzlich für die WindenergienuEung geeignet erscheint, als Vonang- oder
Eignungsgebiet festzulegen. Die jeweilige Entscheidung ist auf der Grundlage sachgerechter
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Abwägung im Einzelfall zu üeffen. Sowoht die Auswahl wie auch die jeweils vorgenommene
A§renzung der Vonang- oder Eignurgsgebiete gegenüber anderen, insbesondere
schützenswerten Nutzungen und Raumfunktionen sind nachvollziehbar zu begründen. Eler
allein§e Himreis auf einen politischen Beschluss wird den Anforderungen, die an das
planungsrechtliche Abwägungsgebot zu stellen sind, nicht gerecht. Voraussetzung für das
Wirksamwerden der Ausschlusswitlcung ist, dass innerhalb des Planungsraumes mindestens
ein Vorrang- oder E§nungsgebiet festgelegt ist, für das unter objektiven Gesichtspunkten
eine Windenergienutzung möglich ist. Es empfehlt sich, bei der Entscteidungsfindung im
Rahmen des Ahrrägungsvorgangs Zu Gebieten mit Wohnbebauung von einem
Mindestabstand von 1000 m auszugehen und von 5000 m arischen den einzelnen Vorrang-
oder E§nungsgebieten" Die festgelegten Abstände müssen sich im Einzelfall aus dem
Schutzbedürfnis arqrenzender NuEungen und Raumfunktionen begründen. Oa dieses in
Abhängigkeit von den raumbedeutsamen Bedingungen unteschiedtich gewichtet werden
kann und die techn'schen Merkmale der in den festgelegten Gebieten moglichen Anlagen
zur Windenergienutzung variieron, ist die al§emeinverbindliche Festlegung \rcn
Abstandsregelungen tür die raumordnerische Standortvorsorge nicht sachgerecht und dem
raumordnerischen Abwägungsgebot der Regionalplanurq nicht ang€messen. &a der
Festlegung von Vorang- oder Eignungsgebieten für die WindenergienuEung ist die
technische l/Yeiterentwicklung der Anlagen und darnit einhergehend eire Veryrößerung der
Anlagen mit entsprechend weitergehenden Auswirkungen zu berücksicht§en."

Bei diesen Vorgaben ist die Frage berecht§t, ob im LK Hildesheim die bisherigen Planurpen
für alle Windkraftanlagen mit den bundes- und lardesrechtlichen Forderungen (Abwägung im
Einzelfall, nachvollziehbare Begründung, Mindestabstand 1000 rn, innerhalb des
Planungsraumes mindestens ein Vorrang- oder Eignungsgebiet usw.) und den anderen
Zielen des RROP in Einklarrg zu bringen sind. Denn im RROP (Entwurf) findet s'rctt lediglich
eire drer allgemeine @ründung für alle 2ü Vorrangflächen: "Windenergieanlagen
verursachen Störungen durch Lärm, Schattenwurf und Lichtreflexionen. Deshalb ist ein
Betrieb unmittelbar angrenzend an Wohnnutzungen nicht mit gesunden Wohn- und
Arbeitsbedingungen vereinbar. Um diesen Anforderungen Rechnung zu tmgen, sind
Sctrutzabstände festgelegt worden. Das ML schlägt in seinen "Empfehlungen zur Festbgung
von Vorang- oder Eignungsgebieten für die Windenergienutzung" vom 2§.01.2004 einen
Wert von 1000 m vor.
Elemgegenüber ist nach aktueller Rechtsprechung auctr ein Abstand von 5O0 m nicht zu
beanstanden. Ein Wert von 1000 m hätte bei vielen der heute existierenden und auch
akzeptierten Standorte zu einer deutlichen Reduzierung bis hin aur vollständ§en Aufgabe
geführt sornie die Anzahl und Größe der Potenäalfltichen deutlich gemindert. Um den o.g.
eigenen Zielen des Landkreises einer Förderung der Windenergie bei gleichzeitiger
Akzeptranz durch die Bevölkerung gerecht zu werden, wurde als Kompromiss ein Abstand
von 750 m gewählt."
Unklar bleibt in der Begründung, aus welchen Gründen welche eigenen Ziele des
Landkreises die Minden ng des Mindestabstandes von den empfohlenen 1000 auf 7§0 m
pauschal für alle vorgesehenen Standorte rechüertigen. Ergänzungsbedürftig erscheint die
Begründung auch aus einem weileren Grund. Denn es ist festzustellen, dass die
Auswirkungen von Windkraftanlagen nicht nur durch Lärm, Schattenwurf und
Lichtreflexionen stören, sondem auch erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild, den
Naturschutz, den Erholungswert einer Gegend und ein gesundes Wohnen haben. Und ie
nach Relief der Landschaft wird sich ein Windpark mit Anlagen von ca. 200 m Höhe
offenkund§ nicht nur auf den sog. Vonarqstandort auswirken, sondem weit daniber hinaus.
Wb sich dirsse Auswirkungen bei den einzelnen §andorten darstellen, ist dern vorliegenden
Entwurf alterdings nicht barrr- nur unzureichend zu entnehmen.

lm Hinblick auf die bisher geplanten Vorangs- oder Eignungsgebbte für
Windenregbanlagen bitten wir um Beanturortung fo§ender Fragen:
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lffelche Urteih und welche bundes- oder }andesreehtliehe Regelungen lassen es zu,
a) Vorgaben en§egen den Empfehlungsn des o. a. Erlassm vorzusehen und/oder
b) verbieten es, im Planungsraum unterschiedlic*re Vorgabe für den Mindestabstand
voruusehen (2. B. an einigen §tandorten 1000 statt 7S0 m)?
Welche Urteile und welche bundes- oder landesrechtliche Regelungen verpflichten
den Landkreis, in dem ietzt vorgesehenen Unrfang {insgesamt 20 Standorte mit einer
Größe von insgesamt 544 h) Vonangs- oder Eignungsgebiete für Windkraftanhgen
auszuweisen?
Aus welchen Gninden ist an welchem Vorrangstandort eine Unterschreiturg des im
o. a. Erlass vorgeschlagenen Mindestabstandes von 1000 m erforderlbtr?
ttYie vieb Vorrangs- oder E§nungsgebiete oder wie viel Prozent seiner Fläche oder
für welchen Jahresertrag an Windenergie muss der Landkreis Hildesheim Vorrangs-
oder E§nungsgebiete im RROP ausweisen?
ln welcfier Form haben sich welche Vertreter der Gemeinden wann zu den bisher
vorgesehenan Vonangflächen äußem können urd wie Stellung genommen?
Welche Maßnahmen kann der Landkreis nach Auffassurg der Kreisverwalturg
treffen, um die Preisgünstigkeit erneuerbarer Energie zu fördem?
fiirfen auf den für Windkraftanlagen bereits genutäen Flächen, die im RROP nicht
als Vorrang+ oder Eignungsgebiete ausgewiesen sind, zukünft§ höhere als die
bisher betrbbenen Anlagen gebaut werden, wenn eine Änderung der ieweilsen
FlächennuEungspläne erfo§t?
Dürfen Landkreise oder Städte und Gemeinden Windkrafranlagen selbst oder als
Mehrheitsgesellschafter von Untemehmen betreiben oder Fläctren für solche Anlagen
verpachten, uffi z. B. eine nachhaltige VersolBung der Bevölkerung mit
kosterqünstigem Strom zu ermirglichen?

tlit freundlichen Grüßen
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